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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Westoverledingen hat in seiner Sitzung am 21.02.2018 die
Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 (1) BauGB am 22.06.2018 ortsüblich bekanntgemacht worden. Der
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ hat mit Begründung vom 02.07.2018 bis
zum 02.08.2018 öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Westoverledingen, ..........................                                                                   . ..............................
                                                                                                                              Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER

PLANUNTERLAGE

Gemeinde Westoverledingen

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“
(gem. § 13a BauGB)

Gemeinde Westoverledingen

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9
„Ortsmitte“

Landkreis Leer

Übersichtsplan unmaßstäblich

M 1 : 1.000

(gem. § 13a BauGB)
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Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils aktuellen Fassung, hat der
Rat der Gemeinde Westoverledingen die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“, bestehend
aus der Planzeichnung sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Westoverledingen, ..................

...............................
Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner,
Rastede.

Rastede, ..................                                                                                    .......................................
                                                                                                                       Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                             (Planverfasser)

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“
samt Begründung nach Prüfung der Anregungen und Stellungnahmen gem. § 3 (2) S. 4 BauGB sowie der
Abwägung der privaten u. öffentlichen Belange gegen- u. untereinander gem. § 1 (7) BauGB in seiner
Sitzung am 27.09.2018 als Satzung laut § 10 BauGB beschlossen.

Westoverledingen, ..................                                                                            .............................
                                                                                                                               Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ ist
gem. § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes
und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Westoverledingen, .....................                                                                          ............................
                                                                                                                                Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ stimmt mit der Urschrift
überein.

Westoverledingen, .....................                                                                          .............................
                                                                                                                                 Bürgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ ist gem. § 10 Abs. 3
BauGB am .............. im/in ...................... bekannt gemacht worden.
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IH 9 „Ortsmitte“ ist damit am .................... rechtsverbindlich
geworden.

Westoverledingen, ..........................                                                                    .............................
                                                                                                                               B ürgermeister

PLANZEICHENERKLÄRUNG

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

2. Maß der baulichen Nutzung

1. Art der baulichen Nutzung

III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)0,6

Baugrenze

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

GH ≤ 13,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) ≤ 13,50 m,
Höhenbezugspunkte, siehe textl. Festsetzung Nr. 3

Mischgebiet (MI)

zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß1,2

offene Bauweiseo

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

HINWEISE/NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege zu beachten. Aufgrund des archäologischen Potentials sind vor Beginn jeglicher
Baumaßnahmen archäologische Untersuchungen (Prospektionen) durchzuführen. Folglich wird nachrichtlich
auf die Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen mit
folgendem Text hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leer, Bergmannstr. 37, 26789 Leer, Tel.: 0491 926 1213
sowie dem Archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft, Hafenstr. 11, 26603 Aurich, Tel.: 04941
179932, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“

2. Sollten bei geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altlasten, Altablagerungen etc. zutage treten, ist
unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer, Bergmannstr. 37, 26789 Leer, Tel.: 0491
926 1276, zu benachrichtigen.

3. Anfallende Abfälle unterliegen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über
die Abfallentsorgung im Landkreis Leer in der jeweils gültigen Fassung, Abfälle sind einer Verwertung
(vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt zu halten. Nicht kontaminiertes Bodenmaterial
und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauarbeiten ausgehoben wurden, können unverändert
an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke wieder verwendet werden.
Verwertungsmaßnahmen wie z. B. Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstückes, Errichtung von
Lärmschutzwällen usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen Anforderungen (nach Bau-, Wasser- und
Naturschutzrecht). Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante
Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der LAGA M 20
(Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfällen").

4. Für die geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der
Bahnanlagen entstehenden Immissionen und ausgehenden Emissionen keine Ansprüche gegenüber der
Deutsche Bahn AG gestellt werden. Insbesondere sind Immisionen wie Erschütterung, Lärm,
elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug u.ä., die von den Bahnanlagen und dem gewöhnlichen
Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO ist die ausnahmsweise zulässige Nutzung
gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen
gem. § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten) nicht zulässig (§
1 (5) BauNVO).

3. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):
Oberer Bezugspunkt:
   Gebäudehöhe (GH):   höchster Punkt der Dacheindeckung

        

        Unterer Bezugspunkt:   Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße im 
               Endausbauzustand, gemessen senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße

     zugewandten Gebäudeseite

4. Für Gebäude entlang der Bahnhofstraße in einer Tiefe bis 20,00 m, ab Straßenbegrenzungslinie mit den zur
Bahnhofstraße zugewandten Räumen im Erdgeschoss, ist eine Wohnnutzung ausgeschlossen (§ 1 (7) Nr. 2
BauNVO).

5. Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen, überdachte Stellplätze
(Carports) und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 (1) BauNVO nicht zulässig (§ 23
(5) BauNVO).

6. Der innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzte Baum zum Erhalt gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist zu
pflegen, zu schützen und auf Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des
Einzelbaumes, sind Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten
und Arbeiten, die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und
DIN 18920 vorzusehen. Abgänge oder Beseitigungen sind vom Eingriffsverursacher adäquat zu ersetzen.

7. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d.
BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind in den als  Lärmpegelbereiche III und IV (LPB III und IV) gem. DIN
4109-1 (Fassung: 2016-07), Tab. 7, gekennzeichneten Bereichen für Neubauten bzw.
baugnehmigungspflichtigen Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen die folgenden resultierenden
Schalldämm-Maße R`w,res durch die Außenbauteile (Wandteile, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) einzuhalten:

Lärmpegelbereich III:
Aufenthaltsräume von Wohnungen,
Unterrichtsräumen u. ä. :           erf. R`w,res = 35 dB
Büroräume u. ä.: erf. R`w,res = 30 dB

Lärmpegelbereich IV:
Aufenthaltsräume von Wohnungen,
Unterrichtsräumen u. ä.:           erf. R`w,res = 40 dB
Büroräume u. ä.: erf. R`w,res = 35 dB

8. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d.
BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind in den gekennzeichneten Bereichen bei Neubauten bzw.
baugnehmigungspflichtigen Änderungen im Zusammenhang mit Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen
geeigneten Räumen schallgedämmte Lüftungssysteme vorzusehen, die die erforderliche
Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand sicherstellen. Bei Einzelnachweis ist eine
Lüftung von zum Schlafen geeigneten Räumen ohne schallgedämmte Lüftungseinrichtungen möglich.

9. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d.
BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind in den gekennzeichneten Bereichen bei Neubauten bzw.
baugnehmigungspflichtigen Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende
Maßnahmen nicht zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme ist eine Anordnung dieser Außenwohnbereiche
im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude auf den lärmabgewandten Seiten zulässig.

4.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Erhaltung von Einzelbäumen

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2018

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

                    Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 01.06.2018).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Leer, den.....................................

.........................................
Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Katasteramt Leer                     (Siegel)

..........................................
       (Unterschrift)

Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109

Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109

5.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

4. k

5. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäusten, Minen etc.) gefunden werden, sind diese
umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst
direkt zu melden.

6. Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Untere
Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer unverzüglich zu informieren.

7. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vermeidungsgrundsätze des § 44 BNatSchG sind bei der
Realisierung der Planung zu beachten. Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind
als Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten nur außerhalb der Brutphase der Vögel und außerhalb der
Sommerlebensphase der Fledermäuse durchzuführen (d.h. nicht vom 1. März bis 30. September). Sollten
Bäume gefällt werden, so sind diese vorab durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für
höhlenbewohnende Vogelarten  sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Gebäude sind bei
Sanierungsmaßnahmen oder Abrissarbeiten auf Fledermausvorkommen sowie auf Vogelniststätten zu
überprüfen. Werden Individuen/Quartiere festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das
weitere Vorgehen ist mit dem Landkreis Leer abzustimmen.

8. Aus dem Plangebiet können im Hinblick auf die von der Bahnhofstraße (K 23) ausgehenden Emissionen
keine Ansprüche gegenüber dem Träger der Straßenbaulast gestellt werden.

9. Im Zuge einer Erweiterung oder Änderung von Ein- und Ausfahrten zur Bahnhofstraße (K 23) hat in
Abstimmung mit dem Straßen- und Tiefbauamt des Landkreises Leer zu erfolgen.

10. In den textlichen Festsetzungen wird auf DIN-Vorschriften verwiesen. Diese werden bei der Gemeinde
Westoverledingen -Bauen und Planen - Hochbau- vollständig bereitgehalten.

11. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 3634)
anzuwenden.

12. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL.
I, S. 3786) anzuwenden.

13. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

Bereich in dem Außenwohnbereiche ohne weitere schallabschirmende Maßnahmen
unzulässig sind


